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Kreis Lippe 
 
235 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte  
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis 
Lippe und in der Stadt Detmold hat am 11.02.2014 die Bo-
denrichtwerte bezogen auf den Stichtag 01.01.2014 ermit-
telt. Gesetzliche Grundlage dafür ist der § 196 Baugesetz-
buch in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl.IS.2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) in Verbindung mit § 11 der 
Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte in Nordrhein-Westfalen einschließlich der letz-
ten Änderung vom 04.05.2010 (GV.NRW. S.272). 
 
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für 
ein Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen. Er ist auf ein Grundstück bezogen, des-
sen Eigenschaften für dieses Gebiet typisch sind (sog. 
Richtwertgrundstück).  
 
Grundlage der Bodenrichtwertermittlung bilden die im 
Kreisgebiet beurkundeten Grundstückskaufverträge, die die 
Notare zu diesem Zweck dem Gutachterausschuss zur 
Auswertung übersenden.  
 
Die Bodenrichtwerte sollen dazu beitragen, den Grund-
stücksmarkt transparenter zu machen. Sie bieten den 
Marktteilnehmern eine gute Orientierung bei der Preisge-
staltung, haben allerdings keine bindende Wirkung.  
 
Die aktuellen Bodenrichtwerte sind für jedermann kosten-
frei im Internet unter den Adressen www.borisplus.nrw.de 
und geo.kreislippe.de einsehbar. Außerdem können sie bei 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, eingerich-
tet beim Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, Detmold 
(Zimmer 751) und im Bürgerservice (Zimmer 300), zu den 
üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
 
14.02.2014 
 
Der Vorsitzende 
 
 
gez. Dr. Ostrau 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 451 
 

 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
236 30. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 21.05.2014 
 
Am Mittwoch, dem 21.05.2014, um 17.00 Uhr findet im 
großen Sitzungssaal des Rathauses die 30. Sitzung des 
Rates der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 
2009/2014 statt.  
 
Tagesordnung: 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Einwohnerfragestunde 

Anfragen sind bis Montag, den 
19.05.2014 
schriftlich beim Bürgermeister  
einzureichen 
 

2. Niederschrift über die 29. Sitzung des 
Rates am 26.03.2014  
- öffentlicher Teil – 
 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters und  
der Verwaltung sowie Beantwortung 
schriftlicher Anfragen 
 

4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

5. Fraktionsanträge 
 

5.1. Abzug der englischen Soldaten 
- Antrag der SPD-Fraktion – 
 

5.2. Jung kauft alt - junge Menschen kaufen 
alte Häuser 
- Antrag der SPD-Fraktion – 
 

6. Bericht zur Haushaltsausführung 2014 
mit dem Stand 31.03.2014 
 

7. Bebauungsplan Nr. 0149V "Erweiterung 
Ostertor Galerie", Ortsteil Bad Salzuf-
len 
1. Behandlung der vorgebrachten 
Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
 

8. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Niederschrift über die 29. Sitzung des 

Rates am 26.03.2014  
- nichtöffentlicher Teil – 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und  
der Verwaltung sowie Beantwortung 
schriftlicher Anfragen 
 

3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

4. Eigenkapitalstärkung Stadtwerke Bad 
Salzuflen GmbH 2014 
 

5. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 07.05.2014 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Stadt Barntrup 
 
237 Wahlbekanntmachung zur Europawahl 
 
1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutsch-

land die 
      Wahl zum Europäischen Parlament 

statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Barntrup ist in 14 allgemeine Wahlbezirke 

eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21.04.2014 bis 04.05.2014 zuge-
stellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat. 

 
3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-

ergebnisses um 16.00 Uhr im Gymnasium, Große Twe-
te 5, Haupteingang, zusammen. 

 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. 
Die Wähler und Wählerinnen haben ihre Wahlbenach-
richtigung und einen amtlichen Personalausweis – 
Unionsbürger/Unionsbürgerinnen einen gültigen Identi-
tätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Stimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich gemacht wird, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. 

 
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 

 
6. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien 
Stadt in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist 

 
a) durch Stimmabgabe in einem Wahlbezirk des  

     Kreises/der kreisfreien Stadt 
     Oder 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl teilnehmen will, muss sich von 
der Gemeindeverwaltung einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden. 

 
Die Europawahl findet gleichzeitig mit den Kommunal-
wahlen statt. Wahlberechtigte, die bei der Europawahl 
und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europa-
wahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafte bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, der Versuch ist strafbar (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 

 
Barntrup, den 28. April 2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
i.V. 
Kuhs 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
238 Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 25. Mai 2014 finden die 
 

Kommunalwahlen 
 

statt. Die Gemeindewahlen (Wahl der Vertretung der 
Stadt Barntrup und die Wahl des Bürgermeisters) und 
die Kreiswahl (Vertretung des Kreises Lippe) sind mit-
einander verbunden, sie finden gleichzeitig statt. Die 
Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
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2. Die Stadt Barntrup ist in 14 Wahlbezirke eingeteilt wor-

den. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014 
zugestellt worden sind, sind der Wahl-/Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
Auf die Wahlbezirke entfallen folgende Stimmbezirke: 

 

 
Der Briefwahlvorstand tritt um 16.00 Uhr im Gymnasi-
um, Große Twete 5, Haupteingang, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ei-
nen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 
werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel ausge-
händigt. 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie er gewählt hat. 

 
Der Wähler hat für die für die Bürgermeister- und die 
Gemeinderatswahl sowie für die Kreistagswahl jeweils 
eine Stimme. 

 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 

 
a) für das Amt des Bürgermeisters 
b) für den Gemeinderat  
c) für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden. 

 
Stimmzettel 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 

 
a) für die Bürgermeisterwahl 

blauer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
b) für die Gemeinderatswahl 

grüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
c) für die Kreistagswahl 

roter Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
 
 
 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Gemeindewahlbezirk/-
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-

bezirk dieses Wahlbezirks oder 
 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 
Die Kommunalwahlen finden gleichzeitig mit der Euro-
pawahl statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Barntrup, den 28. April 2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
i.V. 
Kuhs 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreiswahlbezirk 
Nr. 

Gemeindewahlbezirk 
Nr.  

Stimmbezirk 
Nr.  

 
 
027 Barntrup 

010  - 110 
 
120 
 
130  -  140 

 
 
121 u. 122 
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Stadt Blomberg 
 
239 Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadt-

forst Blomberg zum 30.09.2013 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 26.03.2014 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 30.09.2013 festge-
stellt und über die Behandlung des Ergebnisses wie folgt 
beschlossen: 
 
Der Jahresüberschuss beträgt 33.369,66 €. An die Stadt 
Blomberg wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 
30.677,51 € abgeführt. Der verbleibende Jahresgewinn in 
Höhe von 2.692,15 € wird der allgemeinen Rücklage zuge-
führt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
27.05.2014 bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses in der Kämmerei der Stadt Blomberg, Am Mar-
tiniturm 1, 32825 Blomberg während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtforst Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30.09.2013 
hat sie sich des Wirtschaftsprüfers Henschke und Partner 
GbR, Bielefeld, bedient. 
 
Dieser hat mit Datum vom 15.01.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes Stadtforst Blomberg für das Geschäftsjahr 
vom 01.10.2012 – 30.09.2013 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen sowie ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter der Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt.  
 
 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigen-
betriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Ich bin der Auf-
fassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der La-
gebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Henschke und Partner GbR ausgewertet 
und eine Analyse an Hand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich  übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 14.04.2014 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 22.04.2014 
Stadtforst Blomberg 
 
 
Stodieck 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
240 Wahlbekanntmachung der Stadt Blomberg 

über die Wahl zum Europäischen Parlament 
am 25. Mai 2014 

 
1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutsch-
land   
 

die Wahl zum Europäischen Parlament 
 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
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2. Die Stadt Blomberg ist in 27 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-berechtigten 
in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014 zugestellt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 13.00 Uhr in Blomberg im 
Bürgerbüro in den Zimmern Nr. 2 und 7, Altes Amtsgericht, 
Am Martiniturm 1, 32825 Blomberg zusammen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-raum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-verzeichnis er ein-
getragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-kabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Fest-stellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-bezirk 
des Kreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen weißen Stimmzettel, einen 
amtlichen blauen Stimmzettelumschlag sowie einen roten 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten 
Wahlbrief mit dem weißen Stimmzettel (in verschlossenem 
blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).  
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetz-
buches). 
 
Stadt Blomberg, den 10.04.2014 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
241 Wahlbekanntmachung der Stadt Blomberg 

über die Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 
 
Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und finden 
am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 
 Wahl des Bürgermeisters, 
 Wahl der Vertretung der Stadt Blomberg und 
 Wahl der Vertretung des Kreises Lippe. 
 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Blomberg ist in 27 allgemeine Stimmbezirke 

eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014 
übersandt werden, sind der Kreiswahlbezirk, der Ge-
meindewahl-/Stimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.  

 
Damit der Wähler sich auf Verlangen über seine Person 
ausweisen kann, ist der Personalausweis –bei auslän-
dischen Unionsbürgern deren Identitätsausweis- oder 
Reisepass mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
ebenfalls mitgebracht werden. Nach Prüfung der Wahl-
berechtigung wird sie dem Wähler aufgrund einer even-
tuell möglichen Stichwahl wieder ausgehändigt. 
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3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-

teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten und  vor 
Feststellung der Wahlberechtigung ausgehändigt wer-
den. 

 
Der Wähler hat für jede der verbundenen Wahlen, für 
die er wahlberechtigt ist, jeweils eine Stimme. Auf dem 
jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber für die 
Wahl 
 
a) des Bürgermeisters 
b) der Gemeindevertretung 
c) des Kreistages 

 
gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Bürgermeisterwahl: blaue Stimmzettel  
b) für die Gemeinderatswahl: gelbe Stimmzettel  
c) für die Kreistagswahl: rote Stimmzettel  
 
jeweils mit schwarzem Aufdruck. 

 
4. Der Wähler gibt seine Stimme -bei verbundenen Wah-

len jeweils eine Stimme- ab, indem durch Ankreuzen 
oder auf andere Weise kenntlich gemacht wird, wel-
chem Bewerber die Stimme gelten soll.  

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und so zusammengefaltet wer-
den, dass nicht erkannt werden kann, wie er gewählt 
hat. 

 
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-
ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist,  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirk dieses Wahlbezirks oder 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Gemeindebehörde für jede Wahl, für die er wahl-
berechtigt ist, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen grünen Stimmzettelumschlag für alle Wahlen, ei-
nen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag für alle Wah-
len und ein Merkblatt für die Briefwahl. Er muss seinen 
gelben Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlos-
senen grünen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 13.00 
Uhr in Blomberg im Bürgerbüro in den Zimmern Nr. 2 
und 7, Altes Amtsgericht, Am Martiniturm 1, 32825 
Blomberg zusammen. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlge-
setz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Blomberg, den 10.04.2014 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Stadt Detmold 
 
242 Wahlbekanntmachung der Stadt Detmold zur 

Europawahl und Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 

 
Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und fin-
den am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 

 
• Wahl zum Europäischen Parlament, 
• Wahl der Vertretung des Kreises Lippe (Kreistag) 
• Wahl des Bürgermeisters der Stadt Detmold, 
• Wahl der Vertretung der Stadt Detmold (Gemeinde-

rat). 
 

Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Detmold ist in 60 allgemeine Stimmbezirke 

eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 22.04.2014 bis 04.05.2014 über-
sandt worden sind, sind der Kreiswahlbezirk, der Ge-
meindewahl-/Stimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem die/der Wahlberechtigte wählen kann. 
In den Stimmbezirken 062 und 132 werden für die Wahl 
zum Europäischen Parlament und zur Wahl der Vertre-
tung des Kreises Lippe eine repräsentative Wahlstatis-
tik durchgeführt. Dies gilt auch für Personen aus diesen 
beiden Bezirken, die durch Briefwahl den Kreistag wäh-
len. Die amtlichen Stimmzettel sind mit Unterschei-
dungsaufdrucken nach Geschlecht und Altersgruppen 
gekennzeichnet. Das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 

 
Die 10 Briefwahlvorstände der Stadt Detmold treten um 
15.00 im Grabbe-Gymnasium, Küster-Meyer-Platz 2, 
32756 Detmold, in den Klassenräumen rund um die Au-
la zusammen. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist.  

 
Die Europawahl und die Kommunalwahl werden auf ei-
nem gemeinsamen Wahlbenachrichtigungsbrief mitge-
teilt. Die/Der Wähler/in hat die Wahlbenachrichtigung 
und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen, 
damit sie / er sich auf Verlangen über ihre/seine Person 
ausweisen kann. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 
werden. Sie wird wegen einer möglichen Stichwahl um 
das Amt des Bürgermeisters am 15.06.2014 wieder 
mitgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-

teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 
 

Die/Der Wähler/in hat für jede der verbundenen Wah-
len, für die sie/er wahlberechtigt ist, eine Stimme. Auf 
dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber  
 
a) für einen Sitz im Europäischen Parlament 
b) für einen Sitz im Kreistag des Kreises Lippe 
c) für das Amt des Bürgermeisters der Stadt  

Detmold 
d) für einen Sitz im Gemeinderat der Stadt Detmold 
e) gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
a) für die Europawahl weißlicher Stimmzettel  
b) für die Kreistagswahl roter Stimmzettel  
c) für die Bürgermeisterwahl hellgrüner Stimmzettel  
d) für die Gemeinderatswahl orangener Stimmzettel  

 
jeweils mit schwarzem Aufdruck. 

 
Der Stimmzettel zur Europawahl enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sons-
tigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
die ersten 10 Bewerber/innen der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl-
vorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 
Der Stimmzettel für die Kreistagswahl bzw. die Ge-
meinderatswahl enthält jeweils nur die ersten 3 Bewer-
ber der zugelassenen Wahlvorschläge. Die Nummerie-
rung der Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl der 
Stadt Detmold entspricht der Nummerierung der Wahl 
zum Gemeinderat der Stadt Detmold. 

 
4. Die/Der Wähler/in gibt ihre/seine Stimme in der Weise 

ab, dass sie/er den Namen des Bewerbers, dem sie/er 
ihre/seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehe-
nen Spalte des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gel-
ten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie/er gewählt hat. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen (gelben) Wahl-

schein haben, können an der Kommunalwahl im Wahl-
bezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist,  

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 
Der (rot-weiße) Wahlschein für die Europawahl ist im 
gesamten Kreis Lippe gültig. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, kennzeichnet persön-
lich den mit dem (rot-weißen) Wahlschein für die Euro-
pawahl übersandten Stimmzettel, legt den Europawahl-
stimmzettel in den amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, verschließt diesen, unterzeichnet die auf dem 
(rot-weißen) Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort 
und Datum versehenen Wahlschein und den verschlos-
senen blauen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
roten Wahlbriefumschlag und verschließt auch diesen. 
Die/Der Wähler/in muss ihren/seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein für die 
Europawahl so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Wer für die Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, kennzeichnet persönlich die mit dem (gelben) 
Wahlschein für die Kommunalwahlen übersandten 
Stimmzettel, legt diese Stimmzettel in den amtlichen 
grünen Stimmzettelumschlag, verschließt diesen, un-
terzeichnet die auf dem (gelben) Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt, steckt den unter-
schriebenen sowie mit Ort und Datum versehenen 
Wahlschein und den verschlossenen grünen Stimmzet-
telumschlag in den amtlichen gelben Wahlbriefum-
schlag und verschließt auch diesen. 
Der (gelbe) Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im ver-
schlossenen grünen Stimmzettelumschlag)  und dem 
unterschriebenen (gelben) Wahlschein für die Kom-
munalwahlen muss bereits am Wahltag bis 16.00 Uhr 
bei der auf dem (gelben) Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle eingehen. Der Wahlbrief kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben. Dies gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 EuWG). 

 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Detmold, 30. April 2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller  

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Gemeinde Extertal 
 
243 Wahlbekanntmachung 
 
Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Vertretung der Ge-
meinde Extertal und die Wahl der Vertretung Kreises 
Lippe statt. 
 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Die Gemeinde ist in 15 Wahlbezirke eingeteilt.  
 
Der Wahlbezirk für die Wahl der Vertretung des Kreises 
Lippe lautet: 029 Extertal. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 21. April bis 4. Mai 2014 übersandt wor-
den sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Prüfung der eingegange-
nen Wahlbriefe um 14.00 Uhr im Rathaus zwei, Mittel-
straße 35, 32699 Extertal, Obergeschoss, Raum 04, zu-
sammen. 
 
Jeder Wahlberechtigte ohne Wahlschein kann nur in dem 
Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbe-
nachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahl-
raum bereitgehalten werden. Die Stimmzettel enthalten die 
im Wahlkreis oder Wahlgebiet zugelassenen Wahlvor-
schläge. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel. Die Stimmzettel müssen vom Wähler in 
einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet werden. 
 
Der Wähler hat für die Gemeinderats- und Kreistags-
wahl jeweils eine Stimme. 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
 
a) für den Gemeinderat 
b) für den Kreistag 
 
gekennzeichnet werden. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Gemeinderatswahl: grüner Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
b) für die Kreistagswahl: roter Stimmzettel mit schwar-

zem Aufdruck 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahllokal sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes 
möglich ist. 
 
 
 
 
 

 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können im jeweiligen 
Wahlgebiet, in dem der Wahlschein gilt, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlgebietes oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meinde Extertal die Briefwahlunterlagen (ein gemeinsamer 
Wahlschein, jeweils einen amtlichen Stimmzettel für jede 
Wahl, einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im verschlossenen 
grünen Stimmzettelumschlag - und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Extertal, 5. Mai 2014 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Hans Hoppenberg 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
244 Wahlbekanntmachung 
 
Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
 
Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Die Gemeinde Extertal ist in 15 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 21. April bis 4. Mai 2014 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 14.00 Uhr im Rathaus zwei, Mittelstraße 
35, 32699 Extertal, Obergeschoss, Raum 04, zusammen. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
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Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.  
 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die 
Gemeinde Extertal, Mittelstraße 35, 32699 Extertal, über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde 
Extertal, Mittelstraße 35, 32699 Extertal, abgegeben wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 
6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 
 
Extertal, 5. Mai 2014 
 
Gemeinde Extertal  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Hans Hoppenberg 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
245 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge Königsgrund“ / 43. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Pa-
rallelverfahren; Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
29.04.2014 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“, aufzustellen und im Parallel-
verfahren den Flächennutzungsplan für die Gemeinde Ex-
tertal (43. Änderung) zu ändern. 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat den Bürgermeister be-
auftragt, für die o. g. Bauleitplanverfahren das Verfahren 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll eine Fläche entwickelt wer-
den, die sich östlich der Straße „Königsgrund“ anschließt 
und sich im Ortsteil Laßbruch der Gemeinde Extertal befin-
det. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“, und der 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Extertal geht aus 
der beigefügten kartografischen Abbildung hervor, die Be-
standteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/06 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge Königsgrund“, beinhaltet die Festsetzung eines Sonder-
gebietes „Energetische Nutzung von Biomasse“. Der räum-
liche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird derzeitig 
dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zugeordnet. Ziel-
setzung des Bebauungsplanes ist die bauplanungsrechtli-
che Absicherung zur Erweiterung der bereits am genann-
ten Standort vorhandenen Biogasanlage. 
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, 
OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage Königsgrund“, 
bzw. mit der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Extertal soll ein Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Energetische Nutzung von Biomasse“ darge-
stellt werden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 07/06 der Gemein-
de Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage 
Königsgrund“, und der 43. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Parallelverfahren, jeweils bestehend aus 
der Planzeichnung und der der Planzeichnung beizufügen-
den Begründung und dem Umweltbericht, liegen in der Zeit 
vom 
 

22. Mai 2014 bis einschl. 27. Juni 2014 
 
im Rathaus drei der Gemeinde Extertal, 
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, 
Raum 12, zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 
08.30 - 12.00 Uhr und 13.30  - 17.00 Uhr 
Freitag 
08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“, und der 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Parallel-
verfahren, schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vor-
getragen werden. 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / R 
 
Extertal, 02. Mai 2014 
 
Gez. 
In Vertretung 
 
 
(Hubertus Fricke) 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartografische Abbildung „Räumlicher Geltungsbereich 
Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Biogasanlage Königsgrund“ und 43. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
 
 
 
246 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge Königsgrund“; Öffentliche Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses für den 
Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB / Öf-
fentliche Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses der 43. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Pa-
rallelverfahren gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
29.04.2014 den Aufstellungs- 
Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 07/06 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge Königsgrund“, gefasst. 
 
Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan für die 
Gemeinde Extertal, 43. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Extertal, geändert. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll eine Fläche entwickelt wer-
den, die sich östlich der Straße „Königsgrund“ anschließt 
und sich im Ortsteil Laßbruch der Gemeinde Extertal befin-
det. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“, und der 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Extertal geht aus 
der beigefügten kartografischen Abbildung hervor, die Be-
standteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/06 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge Königsgrund“, beinhaltet die Festsetzung eines Sonder-
gebietes „Energetische Nutzung von Biomasse“. Der räum-
liche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird derzeitig 
dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zugeordnet. Ziel-
setzung des Bebauungsplanes ist die bauplanungsrechtli-
che Absicherung zur Erweiterung der bereits am genann-
ten Standort vorhandenen Biogasanlage. 
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Der Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“, und die 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1  /  R 
 
Extertal, 02.05.2014 
 
Gez. 
In Vertretung 
 
 
(Hubertus Fricke) 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
Kartografische Abbildung „Räumlicher Geltungsbereich 
Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Biogasanlage Königsgrund“ und 43. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
247 Wahlbekanntmachung der Stadt Horn-Bad 

Meinberg 
 
1. Am 25. Mai 2014 finden in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament 
und in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen 
statt. 

 
In der Stadt Horn-Bad Meinberg werden  
die Europawahl, 
die Wahl der Vertretung des Kreises (Kreistag) und 
die Wahl der Vertretung der Gemeinde/Stadt (Ge-
meinde-/Stadtrat) 
gemeinsam durchgeführt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist in 22 allgemeine 

Stimmbezirke (16 Wahlbezirke) eingeteilt. 
 

Auf die Wahlbezirke für die Kreistagswahlen entfallen 
folgende Gemeindewahlbezirke: Kreiswahlbezirk 25 
umfasst den Gemeindewahlbezirk 1, Kreiswahlbezirk 
20 umfasst die Gemeindewahlbezirke 2-12 und Kreis-
wahlbezirk 19 umfasst die Gemeindewahlbezirke 13-16. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21.04.2014 bis 04.05.2014 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wäh-
len haben. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am Wahltag um 12.00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 4, 32805 
Horn-Bad Meinberg, zusammen. 

 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.  

 
Die Wahlberechtigten haben die Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, 
für welche der Wahlen eine Berechtigung vorliegt, soll 
bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahl-
raum bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält beim 
Betreten des Wahlraums die Stimmzettel für die Wah-
len ausgehändigt, zu denen er wahlberechtigt ist.  

 
Der Wähler hat für die Europawahl, die Kreistagswahl 
und die Gemeinderatswahl jeweils eine Stimme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 

 
für die Europawahl:  weißer Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
für die Kreistagswahl:  roter Stimmzettel mit

    schwarzem Aufdruck 
für die Gemeinderatswahl: blauer Stimmzettel mit

    schwarzem Aufdruck 
 

Bei der Europawahl enthält der Stimmzettel jeweils un-
ter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der 
sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort so-
wie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

 
Bei den Kommunalwahlen kann auf dem jeweiligen 
Stimmzettel jeweils ein Bewerber für den Kreistag und 
für den Gemeinderat gekennzeichnet werden. 

 
Der Wähler gibt seine Stimme jeweils in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-

handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl wie folgt teilnehmen: 
 

a) bei der Europawahl durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises, bei den 
Kommunalwahlen durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Stimmbezirk des Wahlbezirkes, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, oder 

 
b) durch Briefwahl. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde für die jeweiligen Wahlen die Briefwahlunter-
lagen (amtliche Stimmzettel, amtliche Stimmzettel-
umschläge sowie amtliche Wahlbriefumschläge) be-
schaffen und die jeweiligen Wahlbriefe mit den dazuge-
hörigen Stimmzetteln (im entsprechenden verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) und dem jeweils unter-
schriebenen Wahlschein getrennt für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen so rechtzeitig der auf dem 
jeweiligen Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu-
leiten, dass er hinsichtlich der Europawahl dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr und hinsichtlich der 
Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 
16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes, § 25 
Kommunalwahlgesetz).  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Horn-Bad Meinberg, den 25.04.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Wahlleiter 
In Vertretung: 
 
 
Engel 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
248 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für 
das Haushaltsjahr 2014 

 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das 

Haushaltsjahr 2014 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemein-
de Kalletal mit Beschluss vom 20.03.2014 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:  

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kalletal 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf   
26.008.390 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
            28.619.000 EUR 

im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

laufenden Verwaltungstätigkeit auf   
22.824.900 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf  
              25.065.360 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf               1.896.400 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf              4.587.060 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf               2.690.660 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf    582.200 EUR  

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, 
wird auf  

   2.688.660 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  

   1.675.000 EUR 
festgesetzt. 

 
 
 

 
§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird auf  

  0 EUR 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird auf  

   2.610.610 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

 10.000.000 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf           230 v. H. 
 

1.2 für die Grundstücke 
       (Grundsteuer B) auf           416 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer             438 v. H. 
 
Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur dekla-
ratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 
2014 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Re-
alsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatz-
satzung – vom 14.12.2012 festgesetzt worden sind. 
 

§ 7 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der 
Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. 
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Kon-
solidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des 
Haushaltsplanes umzusetzen.  

 
§ 8 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 
GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des 
Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Al-
le übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzel-
fall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausge-
nommen davon sind Aufwendungen aus internen Leis-
tungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem 
Jahresabschluss. 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates. 
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§ 9 

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-
Vermerk: 

kw-Vermerk -Die Stelle entfällt beim Aus-
scheiden  
der Stelleninhaberin bzw. des 
Stelleninhabers 

ku-Vermerk -Die Stelle wird nach dem Aus-
scheiden 
der Stelleninhaberin bzw. des 
Stelleninhabers umgewandelt 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Schreiben vom 04.04.2014 angezeigt worden. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmi-
gung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist 
vom Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom 
23.04.2014 genehmigt worden. 
 
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmi-
gung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Land-
rat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom 
23.04.2014 erteilt worden. 
 
Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 
12.05.2014 im Rathaus der Gemeinde Kalletal in 32689 
Kalletal, Rintelner Straße 3, Zimmer 17, öffentlich aus 
und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses 2014 zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls 
unter www.kalletal.de im Internet verfügbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 24.04.2014  
 
Gemeinde Kalletal 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Frank Limpke 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
249 Wahlbekanntmachung 
 
Am 25. Mai 2014 finden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum 8. Europäischen Parlament und in Nord-
rhein-Westfalen die allgemeinen Kommunalwahlen statt. 
 
In der Gemeinde Kalletal 
 
werden hiernach  
 
• die Europawahl,  
 
• die Wahl der Vertretung des Kreises Lippe (Kreistag) 
 

sowie 
 
• die Wahl der Vertretung der Gemeinde Kalletal (Ge-

meinderat) 
 
gemeinsam durchgeführt. 
 
1. Die Wahlen dauern von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
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2. Die Gemeinde Kalletal ist in nachfolgende 19 allgemei-

ne Wahlbezirke (=allgemeine Stimmbezirke für die 
Kommunalwahlen) eingeteilt: 

 

Wahl- oder 
Briefwahl-

bezirk 

Bezeichnung 
des Wahlbe-

zirks 

Bezeichnung des 
Wahlraums 

(Straße, Haus.-Nr., 
Zimmer-Nr.) 

010 
Hohenhausen 
I 

August-Dreves-
Schule, Weinkamp 14 

020 
Hohenhausen 
II 

August-Dreves-
Schule, Weinkamp 14 

030 
Hohenhausen 
III 

August-Dreves-
Schule, Weinkamp 14 

040 Westorf 
Dorfgemeinschafts-
haus, Schulweg 7 

050 Bentorf 
ev. Gemeindehaus 
Bentorf, 
Bentorfer Straße 24 

060 Kalldorf 
Dorfgemeinschafts-
haus, 
Am Mühlenteich 1 

070 Erder 
Feuerwehrgerä-
tehaus,  
Industriestraße 2a 

080 Varenholz 
ev. Jugendheim, Pei-
le 4 

090 Stemmen 
Feuerwehrgerä-
tehaus, Twelte 8 

100 
Langenholz-
hausen I 

Grundschule "Am 
Habichtsberg" 
An der Heide 6 

110 
Langenholz-
hausen II 

Grundschule "Am 
Habichtsberg" 
An der Heide 6 

121 Heidelbeck 
Dorfgemeinschafts-
haus, 
Schulstraße 9 

122 Asendorf 
ehem. Gaststätte 
"Zum alten Brunnen",  
Schusterberg 10 

130 Lüdenhausen 
Feuerwehrgerä-
tehaus, 
Mittelstraße 3 

141 Brosen I 
Dorfgemeinschafts-
haus, 
Lindenweg 1a 

142 Brosen II 
August-Dreves-
Schule, Weinkamp 14 

143 Henstorf 
Hotel / Restaurant 
"Tannenhof", 
Tannenhofstraße 1 

150 Bavenhausen 
Grundschule "Am 
Teimer", 
Schülerstraße 5 

160 Talle 
Dorfgemeinschafts-
haus, 
Tiekbrede 3 

9019 
Briefwahlvor-
stand I 

Verwaltungsgebäude 
"Rintelner Str. 3" 

9029 
Briefwahlvor-
stand II 

Verwaltungsgebäude 
"Rintelner Str. 3" 

9039 
Briefwahlvor-
stand III 

Verwaltungsgebäude 
"Rintelner Str. 3" 

 
 
 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
04. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbe-
zirk (Stimmbezirk) und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barriere-
frei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhl-
piktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barri-
erefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der all-
gemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Kalletal, Verwaltungsgebäude „Rintelner Straße 3“, Kalletal 
– Hohenhausen, Zimmer 4 
 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahl-
ergebnisse um 13.00 Uhr in 
 
Kalletal – Hohenhausen, Verwaltungsgebäude „Rintelner 
Straße 3“ 
 
zusammen. 
 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. 

 
Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind 
zur Wahl mitzubringen.  

 
Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, 
für welche der Wahlen der Empfänger wahlberechtigt 
ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler 
erhalten bei Betreten des Wahlraums jeweils einen amt-
lichen Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu de-
nen sie wahlberechtigt sind.  

 
3.1 Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel ver-

wendet. Jeder Wähler hat eine Stimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  

 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll.  

 
3.2 Der Wähler hat für die Gemeinderatswahl sowie die 

Kreistagswahl jeweils eine Stimme.  
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 

 
a. für den Gemeinderat 
b. für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden.  
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Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a. für die Gemeinderatswahl: blauer Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
 
b. für die Kreistagswahl: roter Stimmzettel mit  

schwarzem Aufdruck. 
 
3.3 Die Stimmzettel müssen von den Wählern in der Wahl-

kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und einzeln so gefaltet wer-
den, dass die Stimmabgaben nicht erkennbar sind.
  

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Wahlbezirk (Stimmbezirk) sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Stö-
ren des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunal-
wahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; le-
diglich für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von 
unterschiedlicher Farbe und werden jeweils gesondert 
mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils geson-
derte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden. 
 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl be-
sitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,  

 
o durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk des Kreises  
 

oder 
 

o durch Briefwahl  
 

teilnehmen.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaf-
fen:  

 
Europawahl:  

 
o einen amtlichen weißen Wahlschein 

 
o einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für 

die Europawahl  
 

o einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für 
die Europawahl 

 
und 

 
einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf 
dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, aufgedruckt ist.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausge-

stellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, gültig ist. Der Wahlschein für die 
Kommunalwahlen ist von gelber Farbe.  
 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommu-
nalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

 
o durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-

bezirk dieses Wahlbezirks  
 

oder 
 

o durch Briefwahl 
 

teilnehmen.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaf-
fen:  

 
Kommunalwahlen:  

 
o einen amtlichen gelben Wahlschein 
 
o einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Ge-

meinderatswahl 
 
o einen amtlichen roten Stimmzettel für die Kreis-

tagswahl 
 
o einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag 
 
o einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf 

dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, aufgedruckt ist.   

 
5.3 Die gelben und roten Wahlbriefe mit den jeweils dazu-

gehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlosse-
nen Stimmzettelumschlägen und den unterschriebenen 
Wahlscheinen sind – getrennt für die Europawahl und 
die Kommunalwahlen - so rechtzeitig an die auf den 
Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle zu übersen-
den, dass sie hinsichtlich der   

 
o Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 

18.00 Uhr und 
 
o Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag 

bis 16.00 Uhr  
 

eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei 
den Wahlen nicht berücksichtigt.  
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlä-
gen genannten Stelle abgegeben werden. 
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6.1 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und persönlich ausüben. Das gilt bei der Europawahl 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem ande-
ren Mitgliedsstaat der Europäischen Union zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 
 

6.2 Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
ße bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 
1 und 3 Strafgesetzbuch).  

 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in 
dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Be-
reich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Me-
tern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten.  
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbe-
fragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 
18.00 Uhr unzulässig.   

 
Kalletal, den 24. April 2014 
 
In Vertretung 
 
 
Frank Limpke 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
250 Änderung des Aufstellungsbeschlusses vom 

15.11.2013 zur 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Kalletal zur Aus-
weisung von Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen einschließlich der Festlegung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
vom 28.04.2014 

 
Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 
20.03.2014 die Änderung des Aufstellungsbeschlusses zur 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Kalletal zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung 
beschlossen.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) bekanntgemacht. Der Beschluss hat 
den folgenden Wortlaut: 
 
"1. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Rat beschließt, den Flächennutzungsplan gem. § 2 (1) 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fas-
sung zu ändern. Ziel der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist die Darstellung von Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen in den aus dem anliegenden Kar-
tenausschnitt zu entnehmenden Bereichen. Die Gemeinde 
Kalletal nutzt damit die Möglichkeit des Planvorbehaltes 
gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, um die künftige räumliche 
Verteilung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet zu 
steuern, indem die Anlagen innerhalb der dargestellten  

 
Zonen konzentriert und im übrigen Außenbereich i. d. R. 
vermieden werden.  
 
Änderungsgebiet ist das gesamte Gemeindegebiet. 
 
Folgende Flächen werden als Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen dargestellt: Bereiche 1 und 2 (Kalle-
tal–West) und Bereiche 3, 4 und 5 (Kalletal–Süd) 
 
Die Bereiche 1 und 2 liegen nördlich von Echternhagen, 
östlich von Bentorf–Harkemissen, südlich von Faulensiek 
und westlich von Dalbke. Es handelt sich hier um die Er-
weiterung der vorhandenen Konzentrationszone für Wind-
energieanlagen "Möllenberg".  
 
Der Bereich 3 liegt nordöstlich von Niedermeien, östlich 
von Bavenhausen und Brosen, süd- und östlich von Sel-
sen, südlich von Hellberg, westlich von Herbrechtsdorf und 
Henstorf. 
 
Die Bereiche 4 und 5 liegen südwestlich von Lüdenhausen, 
südlich von Henstorf, südöstlich von Niedermeien und 
grenzen nördlich an die Flächen Kleeberg an.  
 
2. Festlegung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB bei der 1. Änderung  des Flächen-
nutzungsplanes "Konzentrationszonen für Windenergiean-
lagen" durchzuführen. 
 
Gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird beschlossen, dass die Öffent-
lichkeit bei der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
innerhalb von 4 Wochen zu beteiligen ist. Auf die frühzeiti-
ge Öffentlichkeitsbeteiligung ist durch Bekanntmachung im 
Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden hinzuweisen." 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
(1) BauGB findet wie folgt statt: 
 
Die Öffentlichkeit wird innerhalb von 4 Wochen über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen öffentlich unterrichtet. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit Unterrichtung 
und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 (1) 
BauGB findet in der Zeit vom 19.05.2014 bis einschließlich 
dem 18.06.2014 während der allgemeinen Dienststunden 
(Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Montag bis 
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) sowie am 14.06.2014 (Samstag) 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Technischen Rathaus der 
Gemeinde Kalletal, Fachbereich Planen und Bauen, Her-
forder Str. 11 (Erdgeschoss, Flur) in  32689 Kalletal-
Hohenhausen statt.  
 
Das Plangebiet ist aus dem beigefügten Kartenauszug er-
sichtlich und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderung des Aufstellungsbeschlusses 
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Kalletal zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung 
werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen bei dem Erlass dieses Be-
schlusses nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss ist nicht öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 28.04.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Stadt Lage  
 
251 Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplans G 335 „Biogasanlage Ig-
genhausen“ und 82. Änderung des Flächen-
nutzungsplans im OT Pottenhausen der Stadt 
Lage 

 
hier: a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss  

vom 10.04.2014 
b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Räumlicher Geltungsbereich : s. Planausschnitt 
 
a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss vom 10.04.2014 
 

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
10.04.2014 gemäß § 2 Abs. BauGB die Aufstellung der 
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans G 
335 „Biogasanlage Iggenhausen“ im OT Pottenhausen 
der Stadt Lage beschlossen. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Gleichzeitig hat 
der Rat die Durchführung der 82. Änderung des Flä-
chennutzungsplans (FNP) im OT Pottenhausen der 
Stadt Lage im Parallelverfahren zum Bebauungsplan G 
335 beschlossen. 

 
Die Beschlüsse vom 10.04.2014  haben folgenden 
Wortlaut: 

 
Aufstellungsbeschluss B- Plan 
„Die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans G 335 „Biogasanlage Iggenhausen“ 
im OT Pottenhausen der Stadt Lage wird gem. § 2 
BauGB beschlossen. Die Grenzen des räumlichen Gel-
tungsbereichs sind im Planauszug im Maßstab 1:5.000 
dargestellt.“ 
 
Aufstellungsbeschluss FNP- Änderung 
„Die Aufstellung der 82. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Lage im Bereich der  
Biogasanlage Iggenhausen im Ortsteil Pottenhausen 
mit dem Ziel der Erweiterung der Sonderbaufläche Bio-
gasanlage sowie der Darstellung von Kompensations-
flächen wird gem. § 2 BauGB beschlossen. Die Gren-
zen des räumlichen Geltungsbereichs sind im Planaus-
zug im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Das Verfahren wird 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans G 335 „Biogasanlage 
Iggenhausen“ der Stadt Lage durchgeführt.“ 

 
Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit gemäß §§ 2 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 52 Abs.3 GO NRW öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Lage und Umfang der Plangebiete sind aus den in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplänen im Maß-
stab 1:5.000 ersichtlich. Der räumliche Geltungsbereich ist 
im Übersichtsplan mit einer schwarzen unterbrochenen Li-
nie eingegrenzt. Für die genaue Abgrenzung sind die in 
den einzusehenden Planunterlagen vorgenommenen 
Grenzeintragungen verbindlich. 
 
 
 
 

 
b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird hiermit bekannt 
gemacht, dass die Vorentwürfe zu den o. g. Bauleitplanver-
fahren sowie die Begründungen  
 

in der Zeit vom 14.05. bis einschl. 13.06.2014 
 
während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. 
Obergeschoss, Zimmer 204, zur Einsichtnahme bereit lie-
gen. Zusätzlich können die Vorentwürfe im Internet unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Während der o. a. Frist hat gemäß § 3 Abs. 1 BauGB jeder 
die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Bauleitpläne, über die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommenden, sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. Stel-
lungnahmen können schriftlich eingereicht oder mündlich 
zur Niederschrift an der vorgenannten Stelle abgegeben 
werden.  
 
Lage, 30. April 2014 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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252 Widmung von Straßen 
 
Die Stadt Lage hat den Stichweg zum Steinweg mit dem 
erfolgten Ausbau endgültig hergestellt. Die Straße wird 
deshalb gemäß §§ 3 und 6 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Nordrhein Westfalen (StrWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung  vom 23. September 1995 
(GV NRW Seite 1028 in der zurzeit gültigen Fassung) dem 
Gemeingebrauch gewidmet. 
 
Der Stichweg zum Steinweg (Gemarkung Billinghausen, 
Flur 1, Flurstück 612) erhält die Eigenschaft einer Gemein-
destraße nach § 3 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes 
NRW in der festgelegten Untergruppe gemäß § 3 Abs. 4, 
Ziffer 2 Straßen – und Wegegesetz NRW. 
Die Grenzen der hiermit gewidmeten Erschließungsanlage  
sind aus dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten 
Flurkartenauszug ersichtlich. Träger der Baulast ist gemäß 
§ 47 Abs. 1 Straßen –und Wegegesetz NRW die Stadt La-
ge. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben wer-
den. Die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königs-
wall 8,  32423 Minden kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
den Finanzgerichten im Land Nordrhein Westfalen - 
ERVVO VG / FG - vom  07.11. 2012 (GV.NRW. Seite 548) 
eingereicht werden.  
Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem 
jeweiligen Kläger zugerechnet werden. 
 
Lage, den 30. April 2014 
 
Stadt Lage 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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253 Widmung von Straßen 
 
Die Stadt Lage hat die Franz-Baader-Straße mit dem er-
folgten Ausbau endgültig hergestellt. Die Straße wird des-
halb gemäß §§ 3 und 6 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein Westfalen (StrWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung  vom 23. September 1995 
(GV NRW Seite 1028 in der zurzeit gültigen Fassung) dem 
Gemeingebrauch gewidmet. 
 
Die Franz-Baader-Straße (Gemarkung Müssen Flur 2, 
Flurstücke 1098, 1099, 1100, 1332, 1333, 1334 und 1335) 
einschließlich des Verbindungsweges zur Grabenstraße 
(Flurstück 1330, sowie Teil von Flurstück 1331) erhält die 
Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 des 
Straßen- und Wegegesetzes NRW in der festgelegten Un-
tergruppe gemäß § 3 Abs. 4, Ziffer 2 Straßen – und Wege-
gesetz NRW. Der im Lageplan schraffiert dargestellte Ver-
bindungsfußweg zur Grabenstraße (Flurstück 1330, sowie 
Teil von Flurstück 1331), jedoch mit der Beschränkung auf 
die Benutzungsart „Fußgänger“ (Fußweg). 
Die Grenzen der hiermit gewidmeten Erschließungsanlage  
sind aus den in dieser Bekanntmachung abgedruckten 
Flurkartenauszügen ersichtlich. Träger der Baulast ist ge-
mäß § 47 Abs. 1 Straßen –und Wegegesetz NRW die 
Stadt Lage. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben wer-
den. Die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königs-
wall 8,  32423 Minden kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
den Finanzgerichten im Land Nordrhein Westfalen - 
ERVVO VG / FG - vom  07.11. 2012 (GV.NRW. Seite 548) 
eingereicht werden.  
Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem 
jeweiligen Kläger zugerechnet werden. 
 
Lage, den 30. April 2014 
 
Stadt Lage 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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254 Wahlbekanntmachung der Stadt Lage zur Eu-

ropawahl und den Kommunalwahlen am 
25.Mai 2014 

 
1. Am 25. Mai 2014 finden die Europa- und Kommunal-

wahlen statt. 
Die Europawahl (Wahl eines Vertreters für das Europä-
ische Parlament), die Kreiswahlen (Wahl der Vertretung 
des Kreises Lippe) und die Gemeindewahlen (Wahl der 
Vertretung der Stadt Lage) sind miteinander verbunden, 
sie finden gleichzeitig statt. Die Wahlen dauern von 
08.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 21.04.2014 bis 04.05.2014 über-
sandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. Die Stadt Lage ist in 20 Wahlbezirke einge-
teilt worden. 

 
In dem Wahl-/Stimmbezirk 080 (Heiden) werden bei der 
Wahl zum Europäischen Parlament und zur Vertretung 
des Kreises Lippe eine repräsentative Wahlstatistik 
durchgeführt. Dies gilt auch für Personen aus diesem 
Bezirk, die durch Briefwahl den Kreistag wählen. Die 
amtlichen Stimmzettel sind mit Unterscheidungsauf-
druck nach Geschlecht und Altersgruppen gekenn-
zeichnet. Das Wahlgeheimnis ist gewahrt. 

 
Das gesamte Stadtgebiet gehört zu einem Wahlbezirk 
der Europawahl. 

 
Auf die Wahlbezirke der Kommunalwahlen entfallen fol-
gende Wahl-/Stimmbezirke: 

 
Kreiswahl- 
bezirk Nr. 

Gemeinde- 
wahlbezirk Nr. 

Stimmbezirk Nr. 

009 Lage I 010  
  020  
 030  
 040  
 050  
 060  
 070  

010 Lage II 080  
  100 10/1, 10/2 
 170 17/1, 17/2 
 180  
 190  
 200  

011 Lage III 090  
 110  
 120  
 130  
 140  
 150  
 160  

 
Die Briefwahlvorstände treten um 13.30 Uhr in folgen-
den Räumen des Rathauses zusammen: 
 
Briefwahlvorstand I –  Rathaus I, Sitzungsraum 
Horsham, Lange Str. 72, 32791 Lage, 
 
Briefwahlvorstand II –  Rathaus I, Zimmer 27, Lange 
Str. 72, 32791 Lage, 

 
Briefwahlvorstand III –  Rathaus I, Zimmer 17, Lange 
Str. 72, 32791 Lage. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-zeichnis 
sie/er eingetragen ist. 

 
Die Europawahl und die Kommunalwahlen werden auf 
einem gemeinsamen Wahlbenachrichtigungsbrief mit-
geteilt. Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis (Identitätsnachweis) 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
bei der Wahl vorgelegt werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. Jede/r Wähler/in er-
hält beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel 
ausgehändigt. Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihrer Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sons-
tigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber (Europawahl) oder 3 
Bewerber (Kommunalwahlen) der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl-
vorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. Die Wählerin/der Wähler gibt in der Weise seine 
Stimme ab, dass sie/er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf anderer Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes gekennzeichnet und so zusammengefal-
tet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie/er ge-
wählt hat. 
 

Die/der Wähler/in hat für die Europawahl und die Kreis-
tagswahl und die Gemeinderatswahl jeweils eine Stim-
me. 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein/e Bewer-
ber/in 

 
a) für einen Sitz im Europäischen Parlament 
b) für einen Sitz im Kreistag 
c) für einen Sitz im Gemeinderat 

 
gekennzeichnet werden. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die EUROPAWAHL: 

weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
b) für die Kreistagswahl: 

roter Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
c) für die Gemeinderatswahl:  

oranger Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Wahl-/Stimmbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträch-
tigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, wählen. Die Wahl erfolgt durch 

 
a) Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 

des maßgeblichen Wahlbezirks oder 
 
b) durch Briefwahl. 

 
Für die Europawahl gilt der Wahlschein im gesamten 
Stadtgebiet. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen 
Wahlschein getrennt nach Europawahl und Kommu-
nalwahlen ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr (Kommunal-
wahl) bzw. 18:00 Uhr (Europawahl) eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 EuWG, § 25 
Kommunalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 
 
Lage, 30. April 2014 
 
Stadt Lage 
 
 
gez. Thorsten Paulussen 
Wahlleiter 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
255 Einladung zur Ratssitzung am 15.05.2014 
 
EINLADUNG 
Sitzungsnummer:  RAT/036/9. LEGISL. 
Gremium:  Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag:  15.05.2014 
Sitzungsort:  Aula des Schulzentrums  
   Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
1 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
 

 
1.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
1.1.3 Tagesordnung 
  
1.2 Niederschrift vom 10.4.2014 
 
1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Projektstand City-Center 
 
1.5 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.5.1 Lage im demographischen Wandel – Ein Hand-

lungsrahmen für die Zukunft 
hier: Entscheidung über die Umsetzung des Hand-
lungsrahmens 

  
1.5.2 Bildung von Schuleinzugsbereichen gem. § 84 

Abs. 1 SchulG NRW für die Grundschulen der 
Stadt Lage 

  
1.5.3 Feststellung des Gesamtabschlusses zum 

31.12.2010 der Stadt Lage sowie Entlastung des 
Bürgermeisters 

  
1.5.4 Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Haus-

haltsmittel für die "Umgestaltung der Friedrich-
Petri-Straße (B 66 / B 239)" 

 
1.5.5 Bekanntgabe der vom 01.12.2012 bis zum 

31.05.2013 bewilligten über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen für das 
Haushaltsjahr 2012 

  
1.6 Anfragen 
 
1.7 Beantwortung von Anfragen 
 
2 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
  
2.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
2.1.3 Tagesordnung 
  
2.2 Niederschrift vom 10.4.2014 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Projektstand City-Center 
 
2.5 Anfragen 
 
2.6 Beantwortung von Anfragen 
 
Lage, 2. Mai 2014 
 
Stadt Lage 
-Der Bürgermeister- 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
256 Wahlbekanntmachung über die Kommunal-

wahlen am 25. Mai 2014 
 
Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und finden 
am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 
• Wahl der Vertretung des Kreises Lippe (Kreistag). 
• Wahl der Vertretung der Alten Hansestadt Lemgo (Ge-

meinderat). 
 
Gleichzeitig mit den Kommunalwahlen findet die Europa-
wahl statt. 
 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Alte Hansestadt Lemgo ist in 24 allgemeine Stimm-

bezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014    
übersandt worden sind, sind der Kreiswahlbezirk, der 
Stimmbezirk der Gemeindewahl und der Wahlraum an-
gegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen 
hat. 

 
Auf die Wahlbezirke entfallen folgende Stimmbezirke: 

  
Kreis-
wahlbe-
zirk Nr. 

Gemeindewahl-
bezirke Nr. 

Stimmbezirke Nr. 

21 001, 002, 003, 
012, 013, 018, 
019 

011, 021, 031, 121, 
131, 181, 182, 183, 
191 

22 004, 005, 008, 
014, 015, 017 

041, 051, 081, 141, 
151, 171, 172, 173 

23 006, 007, 009, 
010, 011, 016, 
020 

061, 071, 091, 101, 
111, 161, 201 

 
2. Jede / Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum 

des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie / er eingetragen ist.  

 
Die Wählerin / Der Wähler hat die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubrin-
gen, damit sie / er sich auf Verlangen über ihre / seine 
Person ausweisen kann. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-

teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 
 

Die Wählerin / Der Wähler hat für jede der verbundenen 
Wahlen (Gemeinderatswahl sowie Kreistagswahl), für 
die sie / er wahlberechtigt ist, eine Stimme. Auf dem 
jeweiligen Stimmzettel kann nur eine Bewerberin oder 
ein Bewerber 
a) für den Kreistag des Kreises Lippe, 
b) für den Gemeinderat der Alten Hansestadt Lemgo, 
 
gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 

 
a) für die Kreistagswahl:  roter Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck, 
b) für die Gemeinderatswahl: blauer Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck. 
 
4. Die Wählerin / Der Wähler gibt ihre / seine Stimme in 

der Weise ab, dass sie / er den Namen der Bewerberin/ 
des Bewerbers, dem sie ihre / er seine Stimme geben 
will, in der dafür vorgesehenen Spalte des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf ande-
re Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewer-
berin / welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 
in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie / er gewählt hat. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-

zirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, kennzeichnet persön-
lich die mit dem Wahlschein übersandten Stimmzettel 
zum Kreistag und zum Gemeinderat, legt sie in den 
amtlichen gemeinsamen grünen Stimmzettelumschlag 
für beide Wahlen, der zu verschließen ist, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort 
und Datum versehenen Wahlschein und den verschlos-
senen grünen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
gelben Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 
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Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr 
eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Für die Kommunalwahlen und für die Europawahl sind 
jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden. 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung der Wahlergebnisse sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
7. Jede / Jeder Wahlberechtigte kann ihr / sein Wahlrecht 

nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommu-
nalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Lemgo, 25. April 2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
257 Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
Gleichzeitig mit der Europawahl finden die Kommunal-
wahlen statt. 

 
2. Die Alte Hansestadt Lemgo ist in 24 allgemeine Wahl-

bezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014 
zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 12.00 Uhr zusammen: 

 
der Briefwahlvorstand I 
in der Alten Ratsstube des Rathauses, Marktplatz 1, 
32657 Lemgo, 
 
der Briefwahlvorstand II 
in der Neuen Ratsstube des Rathauses, Marktplatz 1, 
32657 Lemgo, 
 
der Briefwahlvorstand III 
im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, 
32657 Lemgo. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte/r kann nur in dem Wahlraum 

des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wäh-
ler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 

 
Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber/innen der zugelassenen Wahlvor-
schläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Stimme in der Weise 
ab, 

 
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom/von der Wähler/in in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises oder  
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen (blauen) Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen (roten) Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlosse-
nem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
Für die Europawahl und für die Kommunalwahlen sind 
jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden. 
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6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Lemgo, 25. April 2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo  
 
 
Dr. Austermann 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 485 
 

 

 

Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
258 Wahlbekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über die Kommunalwahlen am 
25. Mai 2014 

 
Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und finden 
am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 
Wahl der Vertretung der Stadt Schieder-Schwalenberg 
und 
Wahl der Vertretung des Kreises Lippe 
 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist in 16 allgemeine 

Stimmbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 21. April 2014 bis 04. Mai 2014 
übersandt werden, sind der Kreiswahlbezirk, der Ge-
meindewahl-/Stimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

  
Damit der Wähler sich auf Verlangen über seine Person 
ausweisen kann, ist der Personalausweis –bei auslän-
dischen Unionsbürgern deren Identitätsausweis- oder 
Reisepass mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
ebenfalls mitgebracht werden und ist auf Verlangen ab-
zugeben.  

 
3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-

teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten und  vor 
Feststellung der Wahlberechtigung ausgehändigt wer-
den. 

 
Der Wähler hat für jede der verbundenen Wahlen, für 
die er wahlberechtigt ist, jeweils eine Stimme. Auf dem 
jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber für die 
Wahl 
a) der Gemeindevertretung 
b) des Kreistages 
 
gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
a) für die Gemeinderatswahl: orange Stimmzettel  
b) für die Kreistagswahl: rote Stimmzettel  

 
jeweils mit schwarzem Aufdruck. 

 
4. Der Wähler gibt seine Stimme –bei verbundenen Wah-

len jeweils eine Stimme- ab, indem durch Ankreuzen 
oder auf andere Weise kenntlich gemacht wird, wel-
chem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und so zusammengefaltet wer-
den, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
 

 
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-
ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-

bezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Gemeindebehörde für jede Wahl, für die er wahl-
berechtigt ist, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen gemeinsamen Stimmzettelumschlag für alle Wah-
len, einen amtlichen Wahlbriefumschlag für alle Wahlen 
und ein Merkblatt für die Briefwahl. Er muss seinen 
Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 15.00 Uhr in 
32816 Schieder-Schwalenberg, Ortsteil Schieder, Do-
mäne 3, Rat- und Bürgerhaus, Ratssaal,   zusammen. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlge-
setz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht o-
der eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 12.05.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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259 Wahlbekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über die Wahl zum Europäi-
schen Parlament am 25. Mai 2014 

 
1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutsch-
land  die Wahl zum  
 

Europäischen Parlament 
 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in 16  allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-berechtigten 
in der Zeit vom 21.04.2014 bis 04.05.2014 zugestellt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 15.00 Uhr in Schieder-Schwalenberg, Orts-
teil Schieder, Domäne 3, Rat- und Bürgerhaus, zusammen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-raum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-verzeichnis er ein-
getragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis –Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis- oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-geben 
werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt 
 
seine Stimme in der Weise ab,  
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-kabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Fest-stellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-bezirk 
des Kreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen weißen Stimmzettel, einen 
amtlichen blauen Stimmzettelumschlag sowie einen roten 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten 
Wahlbrief mit dem weißen Stimmzettel (in verschlossenem 
blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).  
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetz-
buches). 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg, den 10.04.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
260 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 

der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und 
Schützenstraße – im Ortsteil Gemeinde 
Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
29. April 2014 den Bebauungsplan Nr. S 12, 13. Änderung, 
als Entwurf beschlossen und ordnet seine gleichzeitige Of-
fenlegung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB an. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2013 beschlossen, das beschleunigte Verfah-
ren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) 
BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV 
NRW S. 194) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 13. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lin-
denstraße und Schützenstraße – im Ortsteil Gemeinde 
Schlangen gefasst hat, übereinstimmt und dass die nach § 
2 Abs. 1 und 2 BekanntmachungsVO NRW einzuhaltenden 
Formvorschriften eingehalten wurden. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 13. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 12 mit Begründung als Entwurf 
beschlossen und ordnet die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Entwurf der 13. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 12 – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und Schützenstraße – 
in der Gemeinde Schlangen, in der Zeit vom 
 
21. Mai 2014 bis einschließlich 20. Juni 2014 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 30. April 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
Übersichtsplan 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
S 12 der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und Schützenstra-
ße – im Ortsteil Gemeinde Schlangen 
 
 

 
 
 
   Bebauungsplan  
 -----------  Änderungsbereich 
 
 
 
261 Wahlbekanntmachung der Gemeinde Schlan-

gen über die Kommunalwahlen am 25. Mai 
2014 

 
Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und finden 
am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt:  
Wahl der Vertretung der Gemeinde Schlangen und Wahl 
der Vertretung des Kreises Lippe 
Die Wahlen dauern von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

1. Die Gemeinde Schlangen ist in 13 allgemeine 
Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
21. April 2014 bis 04. Mai 2014 übersandt wor-
den sind, sind der Kreiswahlbezirk, der Gemein-
dewahlbezirk, - stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat. 
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2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist. Damit der Wähler sich auf 
Verlangen über seine Person ausweisen kann, ist 
der Personalausweis – bei ausländischen Unions-
bürgern deren Identitätsausweis- oder Reisepass 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl vorgelegt werden. 

3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten 
Stimmzetteln gewählt, die im Wahlraum bereitge-
halten werden. Die Stimmzettel müssen vom 
Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und so zusammen gefaltet werden, dass nicht er-
kannt werden kann, wie er gewählt hat.  Der Wäh-
ler hat für jede der verbundenen Wahlen, für die 
er wahlberechtigt ist, jeweils eine Stimme. Auf 
dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewer-
ber für die Wahl  
a) der Gemeindevertretung  
b) des Kreistages gekennzeichnet werden. Die 
Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: a) für die 
Gemeinderatswahl: blaue Stimmzettel   
c) für die Kreistagswahl: rote Stimmzettel jeweils 
mit schwarzem Aufdruck. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder  
b) durch Briefwahl teilnehmen.  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeinde die Briefwahlunterlagen (Amtliche 
Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Briefwahlumschlag) beschaf-
fen. Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln  - im ver-
schlossenen Wahlumschlag – und dem unter-
schriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und persönlich ausüben (§ 25 Kommunal-
wahlgesetz). Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeigeführt o-
der das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu  5 Jahren oder mit Geldbuße bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
Schlangen, den 30.04.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Wahlleiter 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
 
 
 
 

 
262 Wahlbekanntmachung der Gemeinde Schlan-

gen über die Wahl zum Europäischen Parla-
ment am 25. Mai 2014 

 
Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

1. Die Gemeinde Schlangen ist in 13 allgemeine 
Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
21. April 2014 bis 04. Mai 2014 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat. 

2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Damit der Wähler sich auf Ver-
langen über seine Person ausweisen kann, ist der 
Personalausweis – bei ausländischen Unionsbür-
gern deren Identitätsausweis- oder Reisepass 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden. 

3. Gewählt  wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat 
eine Stimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw.  die Bezeichnung  
der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort, sowie jeweils die ersten 10 Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten 
einen Kreis für die Kennzeichnung. Der Wähler 
gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch einen in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Kreis, für den der Wahlschein ausge-
stellt ist, a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk dieses Kreises oder b) durch 
Briefwahl teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemeinde die Briefwahlun-
terlagen (Amtliche Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Brief-
wahlumschlag) beschaffen. Der Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln  - im verschlossenen Wahlumschlag 
– und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 

einmal und persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 
4 des Europawahlgesetzes). Wer unbefugt wählt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeigeführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu  5 Jahren oder mit Geld-
buße bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Schlangen, den 30.04.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Wahlleiter 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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Sparkasse Lemgo 
 
263 7. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Mittwoch, 28. Mai 2014, 
15.00 Uhr 

 
Die 7. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes des Krei-
ses 
Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo findet am 
 

Mittwoch, 28. Mai  2014, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 406-409 der Sparkasse Lemgo, 

Mittelstraße 73-79, Lemgo, 
 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
TOP 1:  Vorstandsangelegenheiten 
 
Öffentlicher Teil: 
TOP 2: Bericht des Vorstandes zur Geschäftsla-

ge 
 
TOP 3: Beschluss über die Verwendung des Jah-

resüberschusses 2013 
 
TOP 4: Beschluss über die Entlastung der Orga-

ne der Sparkasse Lemgo 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 
31. Dezember 2013 

 
TOP 5: Bericht des Vorstandes und Verwaltungs-

rates über die Einhaltung  
der Empfehlungen des „Corporate 
Governance Kodex für Sparkassen  
in Nordrhein-Westfalen“ 

 
TOP 6:  Verschiedenes 
 
Lemgo, 30. April 2014 
 
 
Rolf Schnülle 
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 12.05.2014 
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